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Vorwort
Das Lernbuch „Büromanagement 1“ ist der erste Teil einer dreibändigen Buchreihe für 
den Ausbildungsberuf „Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement“. Das Lernbuch kon-
zentriert sich auf die Lernfelder des ersten Ausbildungsjahres:

LF 1: Die eigene Rolle im Betrieb mitgestalten und den Betrieb präsentieren
LF 2: Büroprozesse gestalten und Arbeitsvorgänge organisieren
LF 3: Aufträge bearbeiten
LF 4: Sachgüter und Dienstleistungen beschaffen und Verträge schließen

Die Lernfelder 5 bis 8 (2. Ausbildungsjahr) werden durch das Merkurbuch 0672, die Lern-
felder 9 bis 13 (3. Ausbildungsjahr) durch das Merkurbuch 0673 abgedeckt.

Für die Arbeit mit dem Buch möchten wir auf Folgendes hinweisen:

 ■ Im Vordergrund steht das Ziel, die Auszubildenden zu befähigen, auf der Grundlage 
fachlichen Wissens und Könnens Aufgaben und Probleme zielorientiert, sachgerecht, 
methodengeleitet und selbstständig zu lösen und das Ergebnis zu beurteilen.

 ■ Das Buch eignet sich ideal als Informationspool für die Erarbeitung von Lernsituationen, 
zur systematischen Wiederholung und zur eigenverantwortlichen Nachbearbeitung.

 ■ Durch das integrierte Kompetenztraining werden neben der Fachkompetenz auch die 
Selbst- und die Sozialkompetenzen eingeübt.

 ■ Der Einsatz von Programmen zur Textverarbeitung und zur Tabellenkalkulation sowie 
der Erwerb von Fremdsprachenkompetenz ist integraler Bestandteil der Lernfelder. Im 
Buch wird diese Integration im Rahmen des Kompetenztrainings berücksichtigt, ge-
kennzeichnet durch die folgenden Symbole:

 ■ Zur systematischen Erarbeitung der Grundlagen von WORD, EXCEL und Englisch ste-
hen weitere lernfeldorientierte Lernbücher bereit:

Erfolgreiches Büromanagement mit . . .

Business Class 
Merkurbuch 0855 WORD 2019 

Merkurbuch 0816
 EXCEL 2019 

Merkurbuch 0817
oder oder

 WORD 2016 
Merkurbuch 0812

 EXCEL 2016 
Merkurbuch 0813

oder oder

 WORD 2013 
Merkurbuch 0810

 EXCEL 2013 
Merkurbuch 0811

oder oder

 WORD 2010 
Merkurbuch 0790

 EXCEL 2010 
Merkurbuch 0791

Jedes dieser Lernbücher umfasst die EDV- bzw. fremdsprachenbezogenen Kompeten-
zen für alle drei Ausbildungsjahre.



 ■ Zentrales Ziel von Berufsschule ist es, die Entwicklung umfassender Handlungskom-
petenz zu fördern. Das vorliegende Lernbuch wird deshalb durch das Arbeitsheft „Lern-
situationen Büromanagement 1“ (Merkurbuch 1671) ergänzt. Lernbuch und  Arbeitsheft 
sind aufeinander abgestimmt. Im Lernbuch wird im Inhaltsverzeichnis und 
am Seitenrand durch das nebenstehende Symbol gekennzeichnet, bei 
welchen Unterrichtsthemen auf geeignete Lernsituationen aus dem Ar-
beitsheft zurückgegriffen werden kann. Es ist daher ideal, wenn Lernbuch 
und Arbeitsheft gemeinsam im Unterricht eingesetzt werden.

 ■ Durch die Verzahnung der Unterrichtsmaterialien werden der Erwerb themenüber-
greifender Kompetenzen und die Ausarbeitung der didaktischen Jahresplanung einer-
seits vereinfacht; durch die relative Selbstständigkeit der einzelnen Materialien wird 
andererseits der pädagogische und schulorganisatorische Freiraum gewährleistet, der 
für die erfolgreiche Umsetzung des Rahmenlehrplans unseres Erachtens notwendig ist.

 ■ Um die Büroprozesse in Lernfeld 2 didaktisch verständlich und sachlogisch folgerichtig 
darstellen zu können, werden die dem Lernfeld 3 zugeordneten bürowirtschaftlichen 
Lerninhalte (büroübliche Applikationen, Kommunikationssysteme) bereits in Lernfeld 2 
behandelt.

 ■ Die Grundlagen des Kaufvertragsrechts werden zu Beginn von Lernfeld 3 dargestellt, 
da sie unbedingte Voraussetzung dafür sind, Kundenaufträge rechtssicher zu bearbei-
ten. Ausgehend von diesen rechtlichen Grundlagen werden die Teilprozesse der Auf-
tragsbearbeitung – von der Kundenanfrage bis hin zur Kontrolle des Zahlungseingangs – 
 vorgestellt.

Wir wünschen Ihnen einen guten Lehr- und Lernerfolg!

Die Verfasser

Vorwort zur 3. Auflage
Für die Neuauflage wurden sämtliche IHK-Abschlussprüfungen der vergangenen vier Jahre 
gesichtet. Die inhaltliche Gewichtung in den Prüfungen schlägt sich jetzt noch konsequen-
ter in dem Kompetenztraining des Lernbuches nieder. Zudem wurden die neuen Vorgaben, 
die der überarbeitete AkA/IHK-Prüfungskatalog mit sich bringt (z.B. weitere Kennzahlen), 
berücksichtigt. 
Neben der Prüfungsrelevanz galt im Rahmen der Überarbeitung ein großes Augenmerk 
rechtlichen Aktualisierungen (z. B. Datenschutz, Arbeitsstättenverordnung, Verpackungs-
recht) und technischen Neuerungen (z. B. im Zahlungsverkehr, im IT-Bereich).  

Wir wünschen Ihnen einen guten Lehr- und Lernerfolg!

Die Verfasser



151 Duales Ausbildungssystem

Die eigene Rolle im Betrieb mitgestalten und 
den Betrieb präsentieren

1 Duales Ausbildungssystem

1.1 Rechtliche Regelungen für die betriebliche und schulische Ausbildung

1.1.1 Ausbildender, Ausbilder, Auszubildender

(1) Begriffe Ausbildender und Ausbilder

 ■ Ausbildender ist derjenige, der ei-
nen Auszubildenden zur Berufs-
ausbildung einstellt.  

 ■ Ausbilder ist derjenige, der vom 
Ausbildenden mit der Durchfüh-
rung der Ausbildung beauftragt 
wird.

Ausbilden darf nur, wer persönlich und fachlich geeignet und mindestens 24 Jahre alt ist. 
Die fachliche Eignung des Ausbilders setzt vor allem die Beherrschung der für den jewei-
ligen Beruf erforderlichen Fertigkeiten und Kenntnisse voraus.

Die Ausbilder vermitteln die Fertigkeiten und Kenntnisse, die zur Erreichung des Ausbil-
dungsziels erforderlich sind. Ferner muss der Ausbildungsbetrieb in der Lage sein, die 
wesentlichen Inhalte der Ausbildung zu vermitteln.

(2) Begriff Auszubildender

Auszubildender ist derjenige, der nach 
den Bestimmungen des Berufsbil-
dungsgesetzes [BBiG] einen anerkann-
ten Ausbildungsberuf aufgrund staat-
licher und bundeseinheitlich gültiger 
Ausbildungsordnung erlernt.

Beispiel: 

Laura Zeiler wird von der Metallbau Thomas Hutter 
GmbH ausgebildet. Die Metallbau Thomas Hutter 
GmbH ist Ausbildender.

Beispiel: 

In der Einkaufsabteilung wird Laura Zeiler von der 
Angestellten Ella Freiberg ausgebildet. Ella Freiberg 
ist Ausbilderin.

Beispiel: 

Laura Zeiler schließt mit der Metallbau 
Thomas Hutter GmbH einen Ausbil-
dungsvertrag als Kauffrau für Büroma-
nagement ab. Laura Zeiler ist Auszubil-
dende.

Lernfeld

1  
LS 1, 2, 

3, 4
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Anforderungen an Auszubildende. Ein großes Unternehmen für Kunststoffverarbeitung 
umschreibt z. B. die Anforderungen an Auszubildende auf seiner Internetseite folgender-
maßen: 

„Die Voraussetzung für die Bewerbung bei uns 
sind eine abgeschlossene Schulausbildung 
mit guten schulischen Leistungen. Die Fähig-
keit zur Teamarbeit ist ebenso wichtig wie 
ein hohes Verantwortungsbewusstsein. Wir 

möchten Auszubildende gewinnen, die über-
durchschnittlich motiviert und engagiert sind. 
Neben den schulischen Leistungen interessiert 
uns vor allem die Persönlichkeit der Bewer-
ber.“

1.1.2 Berufsbildungsgesetz, Ausbildungsordnung und Ausbildungsplan 

(1) Berufsbildungsgesetz 

Das Berufsbildungsgesetz [BBiG] regelt die Berufsausbildung, die berufliche Fortbildung 
und die berufliche Umschulung. Die Ausbildung in den verschiedenen Ausbildungsberu-
fen ist durch die jeweilige Ausbildungsordnung [§ 4 BBiG] geregelt.

(2) Ausbildungsordnung

Die Ausbildungsordnung ist die Grundlage für eine geordnete und einheitliche Berufsaus-
bildung in anerkannten Ausbildungsberufen. Sie hat mindestens festzulegen [§ 5 I BBiG]:

 ■ die Bezeichnung des Ausbildungsberufs 
(z. B. Kaufmann/Kauffrau für Büromanage-
ment);

 ■ die Ausbildungsdauer,
 sie soll nicht mehr als drei und nicht weni-

ger als zwei Jahre betragen;

 ■ das Ausbildungsberufsbild,
 es enthält die Fertigkeiten und Kenntnisse, 

die Gegenstand der Berufsausbildung sind;

 ■ den Ausbildungsrahmenplan,
 es handelt sich hierbei um eine Anleitung 

zur sachlichen und zeitlichen Gliederung 
der Fertigkeiten und Kenntnisse und

 ■ die Prüfungsanforderungen.

Für einen anerkannten Ausbildungsberuf darf nur nach der Ausbildungsordnung ausge-
bildet werden [§ 4 II BBiG]. Jugendliche unter 18 Jahren dürfen nur in anerkannten Ausbil-
dungsberufen ausgebildet werden.

(3) Ausbildungsplan

Der Ausbildungsplan wird vom Ausbildungsbetrieb erstellt und regelt (individuell für jedes 
Ausbildungsverhältnis) die sachliche und zeitliche Berufsausbildung im Betrieb. Er muss 
abgestimmt sein mit dem Ausbildungsberufsbild, dem Ausbildungsrahmenplan sowie 

Aus- 
bildungs-
ordnung

Bezeichnung 
Ausbildungsberuf

Ausbildungs- 
dauer

Ausbildungs- 
berufsbild

Ausbildungs- 
rahmenplan

Prüfungs-
anforderungen
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den Prüfungsanforderungen. Der Ausbildungsplan enthält alle Ziele, die der Auszubil-
dende während seiner Ausbildung vermittelt bekommt, ist Teil des Ausbildungsvertrags 
und wird dem Auszubildenden vor Beginn des Ausbildungsverhältnisses ausgehändigt 
[§ 11, Nr. 1 BBiG].

(4) Beziehungen zwischen Ausbildungsrahmenplan, Ausbildungsplan und dem Rahmenlehrplan 
(Duales1 Ausbildungssystem)

Ausbildungsrahmenplan

Er beinhaltet die sachliche und zeitliche 
Gliederung der Berufsausbildung.

Ausbildungsplan

Der Ausbildungsrahmenplan wird in 
einen betrieblichen Ausbildungsplan 
umgesetzt, der die Grundlage für die 
individuelle Ausbildung im Betrieb 

bildet.

Betrieb Berufsschule

Rahmenlehrplan

Er ist Grundlage für den berufsbezoge-
nen Unterricht in der Berufsschule und 

ist zeitlich und inhaltlich mit dem Ausbil-
dungsrahmenplan abgestimmt.

1.1.3 Berufsausbildungsvertrag 

(1) Begriff kaufmännischer Auszubildender

Kaufmännischer Auszubildender ist, wer in 
einem Betrieb zur Erlernung kaufmännischer 
Tätigkeiten angestellt ist.

(2) Inhalt  des Berufsausbildungsvertrags

Vor Beginn der Berufsausbildung ist zwischen dem 
Aus bildenden und dem Auszubildenden ein Berufs-
ausbildungsvertrag zu schließen [§ 10 I BBiG].

1 Dual: zweiseitig, zweigleisig.

© Picture-Factory - Fotolia.com
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Notwendige Inhalte eines Berufsausbildungsvertrags [§ 11 I BBiG]

 ■ sachliche und zeitliche 
Gliederung sowie Ziel der 
Berufsausbildung,

 ■ Berufstätigkeit, für die aus-
gebildet werden soll,

 ■ Beginn und Dauer der 
Berufsausbildung,

 ■ Ausbildungsmaßnahmen 
außerhalb der Ausbildungs-
stätte (überbetriebliche 
Ausbildung),

 ■ Dauer der regelmäßigen 
täglichen Arbeitszeit,

 ■ Dauer der Probezeit,
 ■ Zahlung und Höhe der 

 Ausbildungsvergütung,
 ■ Dauer des Urlaubs,
 ■ Voraussetzungen, unter 

denen der Berufsausbil-
dungsvertrag gekündigt 
werden kann,

 ■ Hinweis auf anwendbare 
Tarifverträge und Betriebs-
vereinbarungen,

 ■ Form des Ausbildungs-
nachweises (schriftlich oder 
elektronisch).

In einer Anlage zum Berufsausbildungsvertrag Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement 
muss der Auszubildende für die Prüfung zwei von acht Wahlqualifikationen angeben 
[§ 4 BüroMKfAusbV]1. Der Ausbildungsbetrieb ist dann verantwortlich für die Vermittlung 
der Wahlqualifikation in einem Zeitraum von jeweils fünf Monaten.

Die Angabe der Wahlqualifikationseinheiten ist Voraussetzung für die Eintragung des 
Berufsausbildungsvertrags im Verzeichnis der Berufsausbildungsverhältnisse.

Eine eventuelle Änderung einer Wahlqualifikation stellt eine Vertragsänderung dar und 
ist bei der Industrie- und Handelskammer bzw. der Handwerkskammer schriftlich einzu-
reichen. Eine Änderung ist spätestens ein Jahr vor Beendigung der Ausbildung möglich.

(3) Abschluss des Berufsausbildungsvertrags

Der Ausbildungsvertrag kommt durch zwei übereinstimmende Willenserklärungen 
zustande. Ist der Auszubildende noch nicht volljährig und damit nicht voll geschäftsfähig, 
bedarf der Vertrag der Zustimmung des gesetzlichen Vertreters (in der Regel der Eltern).

1 Verordnung über die Berufsausbildung zum Kaufmann und zur Kauffrau für Büromanagement (Büromanagementkaufleute-Ausbil-
dungsverordnung).
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Unverzüglich nach Abschluss des Berufsausbildungsvertrags, spätestens vor Beginn der 
Berufsausbildung, hat der Ausbildende den wesentlichen Inhalt des Vertrags schriftlich nie-
derzulegen [§ 11 I, S. 1 BBiG]. Der Vertrag ist vom Ausbildenden, vom Auszubildenden 
und – wenn der Auszubildende noch minderjährig ist – von dessen gesetzlichem Vertreter 
zu unterzeichnen. Dem Auszubildenden und dessen gesetzlichem Vertreter ist unverzüglich 
eine Ausfertigung der unterzeichneten Niederschrift auszuhändigen [§ 11 III BBiG].

Der Berufsausbildungsvertrag muss bei der zuständigen Kammer zur Genehmigung und 
Eintragung in das „Verzeichnis der Berufsausbildungsverhältnisse“ vorgelegt werden 
[§ 36 BBiG]. Zuständig ist die Industrie- und Handelskammer, wenn die Ausbildung in 
einem kaufmännischen Betrieb erfolgt, bzw. die Handwerkskammer, wenn die Ausbildung 
in einem Handwerksbetrieb erfolgt.

(4) Pflichten und Rechte aus dem Berufsausbildungsvertrag

Die Pflichten und Rechte des Auszubildenden bzw. des Ausbildenden ergeben sich vor 
allem aus dem Berufsbildungsgesetz [§§ 14–19 BBiG] und dem Jugendarbeitsschutzgesetz.

Pflichten des Auszubildenden 
(Rechte des Ausbildenden)

Pflichten des Ausbildenden 
(Rechte des Auszubildenden)

 ■ Befolgungspflicht: Weisungen des Ausbil-
denden im Rahmen der Berufsausbildung 
sind sorgfältig zu befolgen.

 ■ Berufsschulpflicht.
 ■ Lernpflicht: Der Auszubildende muss sich 

bemühen, so zu lernen, dass die Abschluss-
prüfung bestanden wird.

 ■ Ausbildungsnachweispflicht (Berichtsheft-
pflicht): Der Auszubildende hat in der Regel 
wöchentlich Ausbildungsnachweise schrift-
lich oder elektronisch zu führen. Sie geben 
Auskunft über den Ablauf der Ausbildung 
und müssen bei der Abschlussprüfung vor-
gelegt werden. Die einzelnen Ausbildungs-
nachweise sind vom Ausbilder zu unter-
schreiben bzw. beim digitalen Berichtsheft 
durch eine elektronische Signatur abzu-
zeichnen.

 ■ Schweigepflicht über Geschäftsdaten.
 ■ Haftpflicht: Bei grob fahrlässig oder vor- 

sätzlich verursachten Schäden an Maschi-
nen, Büroeinrichtungen usw. haftet der Aus-
zubildende.

 ■ Ausbildungspflicht: Vermittlung der Fertig-
keiten und Kenntnisse, die zur Erreichung 
des Ausbildungsziels erforderlich sind.

 ■ Ausbildungsmittel: Müssen kostenlos zur 
Verfügung gestellt werden.

 ■ Fürsorgepflicht: Vermeidung sittlicher und 
körperlicher Schäden. 

 ■ Anmeldung zur So zialversicherung. 
 ■ Freistellungspflicht: Der Ausbildende muss 

den Auszubildenden zum Besuch der Be-
rufsschule anhalten und freistellen.

 ■ Anmeldepflicht zu Prüfungen: Der Aus-
zubildende muss rechtzeitig zu Prüfungen 
angemeldet und freigestellt werden.

 ■ Urlaubspflicht:1 Der Urlaub beträgt nach:

Alter Mindesturlaub
bis 16 Jahre 
bis 17 Jahre 
bis 18 Jahre

30 Werktage 
27 Werktage 
25 Werktage

 ■ Vergütungspflicht: Die Zahlung des Arbeits-
entgelts muss spätestens am letzten Werk-
tag des Monats erfolgen.

 ■ Pflicht zur Entgeltfortzahlung: An gesetz-
lichen Feiertagen und im unverschuldeten 
Krankheitsfall bis zu sechs Wochen.

 ■ Pflicht zur Ausstellung eines Zeugnisses.

1 Für Berufsschüler soll der Urlaub in die Schulferien gelegt werden. Es muss sichergestellt sein, dass mindestens 12 Werktage am 
Stück gewährt werden.
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(5) Ausbildungszeit
Die Ausbildungszeit beträgt für den Ausbildungsberuf Kaufmann/-frau für Büromanage-
ment im Regelfall drei Jahre. Eine Verkürzung der Ausbildungszeit ist unter bestimmten 
Umständen möglich.

(6) Probezeit

Die Probezeit beträgt mindestens einen Monat und darf nicht länger als vier Monate 
dauern. Die Probezeit ist Bestandteil des Ausbildungsverhältnisses. Während der Probe-
zeit kann jeder der Vertragspartner das Ausbildungsverhältnis ohne Angabe von Gründen 
fristlos lösen [§§ 20, 22 I BBiG].

(7) Institutionen zur Durchsetzung ausbildungsrechtlicher Ansprüche

Ist der Auszubildende der Meinung, dass der ausbildende Betrieb seinen Pflichten nicht 
nachkommt, kann er sich an verschiedene Institutionen wenden.

 ■ Im Bereich des Betriebs- und Gefahrenschutzes sind die staatlichen Gewerbeaufsichtsäm-
ter als Landesbehörden für die Überwachung aller Betriebe ihres Bezirks zuständig. Die Auf-
sichtsdienste der Berufsgenossenschaften1 kontrollieren die Betriebe des jeweiligen Wirt-
schaftszweigs.

 ■ Im Bereich des sozialen Arbeitsschutzes kann sich der Auszubildende an den Betriebsrat2 – 
insbesondere an die Jugend- und Auszubildendenvertretung3 – wenden. Ansprechpartner 
sind auch die zuständigen Kammern (z. B. die Industrie- und Handelskammern).

 ■ Ansprechpartner für Unternehmen und Auszubildende bei Problemen während der Ausbil-
dung sind z. B. die Ausbildungsberater der Industrie- und Handelskammer bzw. der Hand-
werkskammer. Sie stehen als Ansprechpartner für alle Fragen rund um die Berufsausbildung 
zur Verfügung. In § 76 BBiG werden die zuständigen Stellen (z. B. IHK) beauftragt, Berater zu 
bestellen, die die Berufsausbildung in den Unternehmen durch Beratung fördern und überwa-
chen.

 ■ Bei Konflikten zwischen Auszubildendem und dem Ausbildungsbetrieb kann der „Schlich-
tungsausschuss für Streitigkeiten aus Ausbildungsverhältnissen“ angerufen werden [§ 111 II 
ArbGG]. Der Schlichtungsausschuss muss nach dem Arbeitsgerichtsgesetz angerufen wer-
den, bevor eine Klage wegen Streitigkeiten aus bestehenden Ausbildungsverhältnissen vor 
dem Arbeitsgericht erhoben werden kann. Das Verfahren ist gebührenfrei.

Ist zwischen den Parteien keine gütliche Einigung möglich, müssen die Arbeitsgerichte 
angerufen werden.

1 Berufsgenossenschaften sind Verbände mit Zwangsmitgliedschaft für die versicherungspflichtigen Betriebe zur Finanzierung der 
gesetzlichen Unfallversicherung. Die Berufsgenossenschaften übernehmen den Versicherungsschutz bei Arbeitsunfällen, Wege-
unfällen und Berufskrankheiten.

2 Der Betriebsrat ist die Vertretung der Arbeitnehmer gegenüber dem Arbeitgeber im Betrieb. Die Mitbestimmung über den Betriebs-
rat ist im Betriebsverfassungsgesetz [BetrVG] geregelt. Näheres hierzu siehe Band 2, Lernfeld 8.

3 Vgl. S. 24.
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(8) Beendigung des Ausbildungsverhältnisses

Das Ausbildungsverhältnis endet 

 ■ spätestens mit dem Ablauf der Ausbildungszeit [§ 21 II BBiG], 

 ■ frühestens mit dem Bestehen der Abschlussprüfung oder 

 ■ durch schriftliche Kündigung.

Während der Probezeit kann das Berufsausbildungsverhältnis jederzeit ohne Einhaltung 
einer Kündigungsfrist gekündigt werden. 

Nach der Probezeit kann das Ausbildungsverhältnis grundsätzlich nicht gekündigt wer-
den. Eine Ausnahme ist nur in folgenden Fällen möglich [§ 22 II BBiG]:

Kündigung nach der 
Probezeit durch

Voraussetzungen

das ausbildende 
Unternehmen

Aus einem wichtigen Grund ohne Einhalten einer 
Kündigungsfrist, z. B. wegen Unterschlagung.

Auflösung des  
Ausbildungs-
verhältnisses in 
beiderseitigem Ein-
vernehmen durch 
einen Aufhebungs-
vertrag.

den Auszubildenden  ■ Aus einem wichtigen Grund ohne Einhalten 
einer Kündigungsfrist, z. B. wegen ständigen 
Mobbings.

 ■ Mit vierwöchiger Frist, wenn der Auszubil-
dende die Berufsausbildung aufgeben oder 
wechseln möchte.

Die Kündigung muss schriftlich erfolgen und bei einer Kündigung aus einem wichtigen 
Grund oder wegen Aufgabe oder Wechsel der Berufsausbildung die Kündigungsgründe 
enthalten.

(9) Weiterbeschäftigung

Während der letzten sechs Monate des Berufsausbildungsverhältnisses können die Ver-
tragspartner eine Weiterbeschäftigung vereinbaren. Werden Auszubildende im Anschluss 
an das Berufsausbildungsverhältnis weiterbeschäftigt, ohne dass hierüber eine ausdrück-
liche Vereinbarung getroffen ist, wird ein Arbeitsverhältnis auf unbestimmte Zeit begrün-
det [§§ 12, 24 BBiG]. Kaufmännisch Ausgebildete werden damit Angestellte. Es entsteht 
ein Anspruch auf Zahlung eines Gehalts.

(10) Ausstellung eines Zeugnisses

Der Ausbildende hat dem Ausgebildeten nach Beendigung des Berufsausbildungsver-
hältnisses ein Zeugnis auszustellen, das Angaben über Art, Dauer und Ziel der Berufs-
ausbildung sowie über die erworbenen Fertigkeiten 
und Kenntnisse des Auszubildenden enthalten muss 
(einfaches Zeugnis). Auf Verlangen des Ausgebilde-
ten sind darin auch Angaben über Führung, Leistung 
und besondere fachliche Fähigkeiten aufzunehmen 
(qualifiziertes Zeugnis) [§ 16 BBiG].

Das Zeugnis darf keine negativen Aussagen enthal-
ten [§ 16 BBiG].

Beispiel: 

„Franziska Hebel verfügt über 
Fachwissen und hat ein gesun-
des Selbstvertrauen“ heißt zum 
Beispiel: Franziska Hebel klopft 
große Sprüche, um fehlendes 
Fachwissen zu überspielen.
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Kompetenztraining

1  1. Lesen Sie zunächst den folgenden Text:

Methode: Elaborationsstrategien

Worin besteht das Ziel?

Elaborationsstrategien erleichtern das Lernen. Sie 
werden angewendet, wenn neue Informationen mit 
eigenem Vorwissen vernetzt werden sollen. Zudem 
werden sie eingesetzt, um das eigene Vorwissen und 
neue Informationen kritisch zu hinterfragen.

Wie läuft das Lernen ab?

Durch die sinnvolle Verknüpfung neuer Informatio-
nen mit dem eigenen Vorwissen werden die neuen 
Informationen besser verstanden und können even-
tuell auch auf andere Zusammenhänge übertragen 
werden.

Die Vernetzung kann folgendermaßen erfolgen:

 ■ Verknüpfungen mit Alltagsbeispielen oder persönlichen Erfahrungen erzeugen

Beispiel: Probezeit gemäß BBiG (neue Information) – Probe-Abo, Probefahrt, Führerschein 
auf Probe (Vorwissen)

 ■ Umsetzung oder Zusammenfassung in eigenen Worten oder in Bildern 

Beispiel: Rechte und Pflichten von Auszubildenden gemäß BBiG (neue Infor-
mation) – zusammenfassende Darstellung in Form einer Waage 
(besseres Verständnis)

 ■ kritisches Hinterfragen des eigenen Vorwissens und des Informationsmateri-
als auf Stimmigkeit und Logik.

Beispiel: „Wenn ich keine Lust mehr auf meine Ausbildung habe, gehe ich einfach nicht mehr 
hin.“ (falsches Vorwissen) – „Kann ich das so einfach? Im Berufsschulunterricht war 
gestern doch von bestimmten Kündigungsfristen die Rede . . .“ (Hinterfragen des 
eigenen Vorwissens)

Falls ein neuer Sachverhalt mit eigenen, fehlerhaften Beispielen oder Bildern veranschaulicht 
oder mit falschem oder unzureichendem Vorwissen verknüpft wird, setzt sich falsches Wissen 
fest. Eine selbstkritische Überprüfung und Kontrolle ist deshalb sinnvoll.

 2. Die internationale Schulleistungsstudie PISA untersucht u. a., wie Schülerinnen und Schü-
ler an das Lernen herangehen. Mit den folgenden vier Fragen wurde dabei gemessen, wie 
viel Prozent der Schülerinnen und Schüler Elaborationsstrategien beim Lernen anwenden:

fast 
nie

manch-
mal

oft
fast 

immer
Wenn ich lerne, versuche ich, den neuen Stoff mit Dingen zu 
verbinden, die ich in anderen Fächern gelernt habe. w w w w
Wenn ich lerne, überlege ich, inwiefern die Information im 
wirklichen Leben nützlich sein könnte. w w w w
Wenn ich lerne, versuche ich, den Stoff besser zu verstehen, 
indem ich Verbindungen zu Dingen herstelle, die ich schon 
kenne. w w w w
Wenn ich lerne, überlege ich, wie der Stoff mit dem zusam-
menhängt, was ich schon gelernt habe. w w w w

Quelle: In Anlehnung an: http://www.mpib-berlin.mpg.de/Pisa/LearnersForLife_GER.pdf.

Aufgabe:
Überprüfen Sie, ob Sie bereits Elaborationsstrategien anwenden, indem Sie den obigen 
Teil des PISA-Fragebogens ausfüllen und zusammen mit Ihren Mitschülern auswerten!

Berufsausbildungs-vertrag?

Ausbildungs-

rahmenplan?

Ausbildungs-

ordnung?Ber
ufsb

ild
ungs-

ges
et

z?
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2  1. Nennen Sie die Voraussetzungen, die an einen Ausbilder gestellt werden!

 2. Definieren Sie den Begriff „Kaufmännischer Auszubildender“!

 3. 3.1 Erklären Sie, unter welchen Bedingungen ein Berufsausbildungsverhältnis endet!

3.2 Ein Auszubildender besteht die Abschlussprüfung am 15. Juli und erhält darüber eine 
Bescheinigung. Laut Berufsausbildungsvertrag endet die Ausbildungszeit am 30. Juli. 

Aufgabe:

Nennen Sie den Tag, an welchem der Berufsausbildungsvertrag endet!

3.3 Der Auszubildende erscheint am 16. Juli wieder zur Arbeit, worüber der Arbeitgeber 
sehr erfreut ist. 

Aufgabe:

Erläutern Sie die rechtliche Folge, die sich aus diesem Sachverhalt ergibt, wenn im 
Berufsausbildungsvertrag keinerlei Vereinbarungen hinsichtlich einer Weiterbeschäf-
tigung getroffen wurden!

 4. Notieren Sie, in welchem der nachfolgenden Fälle ein Verstoß gegen das Berufsbildungs-
gesetz vorliegt!
4.1 Felix Höring erhält keinen Fahrgeldersatz zum Besuch der Berufsschule.
4.2 Der Ausbilder verweigert Felix Höring, für einen ausgedehnten Taucherurlaub den 

gesamten Jahresurlaub zu verwenden.
4.3 Die tägliche Arbeitszeit beträgt an vier Tagen jeweils acht Stunden.
4.4 Der Ausbilder meldet Felix Höring nicht zur Unfallversicherung an.

 5. Der Auszubildende Florian Pfiffig ist seit zwei Monaten als Auszubildender bei der Möbel-
haus Max Müller OHG beschäftigt.

Aufgaben:
5.1 Welche Art von Vertrag wurde zwischen Florian Pfiffig und der Möbelhaus Max Müller 

OHG geschlossen? Geben Sie die zugrunde liegende Rechtsgrundlage an!
5.2 Nennen Sie drei Angaben, die im Vertrag unbedingt enthalten sein müssen!
5.3 Begründen Sie, ob Florian Pfiffig im Einverständnis mit der Möbelhaus Max Müller OHG 

eine Probezeit von sechs Monaten im Berufsausbildungsvertrag vereinbaren durfte!
5.4 Nehmen Sie an, die Probezeit beträgt vier Monate und die Ausbildungszeit für Florian 

Pfiffig beginnt am 1. April. Die Ausbildung wurde nicht unterbrochen. Nennen Sie den 
Tag, an welchem die Probezeit beendet ist!

5.5 Nennen Sie die Form, in der der Berufsausbildungsvertrag abzuschließen ist und 
 geben Sie an, wo er registriert ist!

3  1. Eva Netzer ist im ersten Ausbildungsjahr zur Kauffrau für Büromanagement.

Aufgaben:
1.1 Miguel, Evas Freund, befindet sich im letzten Ausbildungsjahr zum Kaufmann für 

 Büromanagement. Miguel hat einen 21/2-jährigen Ausbildungsvertrag und Eva muss 
drei Jahre lernen.
Erklären Sie, wie die unterschiedlichen Ausbildungszeiten zustande kommen!

1.2 Nennen Sie vier Rechte, die Eva und Miguel während ihrer Ausbildung gemäß Berufs-
bildungsgesetz besitzen!

 2. Die 18-jährige Gabi Meier hat eine Ausbildung zur pharmazeutisch-kaufmännischen Ange-
stellten begonnen. Nach sechs Monaten stellt sie fest, dass es doch der falsche Beruf für 
sie ist. Sie hat einen neuen Ausbildungsplatz als Kauffrau für Büromanagement gefunden. 
Gabi Meier reicht am 1. Februar folgende Kündigung ein: „Hiermit kündige ich zum 15. Fe-
burar 20 . . mein Ausbildungsverhältnis bei Ihnen!“

Aufgabe:
Prüfen Sie, ob diese Kündigung rechtswirksam ist!
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 3. 3.1 Die Berufsausbildung verursacht den Ausbildungsbetrieben hohe Kosten.

Aufgabe:
Erläutern Sie, warum die Berufsausbildung den ausbildenden Betrieben dennoch Vor-
teile bringen kann!

3.2 Nicht alle Ausgebildeten werden von den Ausbildungsbetrieben auch übernommen.
Aufgabe:
Begründen Sie, ob dies immer ein Nachteil für die Auszubildenden sein muss!

 4. Der Auszubildende Hannes Schreiber, der sich im zweiten Ausbildungsjahr befindet, ist 
seit einigen Tagen nicht mehr im Betrieb erschienen. Einem Angestellten gegenüber hat er 
geäußert, er wolle sich nach einem anderen Arbeitsplatz umsehen.

Aufgabe:
Erläutern Sie, wie sich die Geschäftsleitung Ihrer Meinung nach verhalten wird!

 5. Zwischen Laura Zeiler und dem ausbildenden Unternehmen kommt es zu Unstimmigkei-
ten über die Art der Ausbildung.
Aufgabe:
Nennen Sie die zuständigen Stellen, an die sich Laura Zeiler wenden kann, um eine Lösung 
der Unstimmigkeiten zu erreichen!

 6. Ihnen liegt der Ausbildungsvertrag der Lina Seidel, 20 Jahre alt, vor. Notieren Sie, welche 
der vorgesehenen Vertragsinhalte Sie korrigieren müssen!

6.1 Ausbildungsdauer 36 Monate, 6.4 Urlaub lt. Tarifvertrag 25 Arbeitstage,

6.2 Unterschrift der Eltern, 6.5 Ausbildungsvergütung für 3 Jahre ist festgelegt.

6.3 Probezeit 5 Monate,

 7. Nennen Sie die Vorschrift, die gesetzlich Teil des Berufsausbildungsvertrags ist!

7.1 Rahmenlehrplan der Berufsschule.

7.2 Dauer der täglichen Arbeitszeit.

7.3 Ausbildungsplan des Ausbildungsbetriebs.

7.4 Stoffplan der Berufsschule.

7.5 Gemeinsamer Ausbildungsplan von Berufsschule und Betrieb.

1.2 Jugend- und Auszubildendenvertretung

(1) Wahl der Jugend- und Auszubildendenvertretung

Die Jugend- und Auszubildenden-
vertretung ist die Vertretung der 
jugendlichen Arbeitnehmer und 
Auszubildenden im Betriebsrat.

Sofern der Betrieb in der Regel min-
destens fünf Arbeitnehmer beschäf-
tigt, die das 18. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben oder die in 
ihrer Berufsausbildung stehen und 
das 25. Lebensjahr noch nicht voll-
endet haben, kann von dem genann-

LS 5
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Aufgabe:

Notieren Sie, welche Handlungen Kevin Schneider rechtswirksam vornehmen konnte, 
welche nicht!

 9. Prokurist Eric Fix der Gerald Lother KG überträgt der neuen Leiterin des Verkaufs die allge-
meine Handlungsvollmacht.

Aufgaben:

9.1 Begründen Sie, ob der Prokurist Eric Fix gesetzlich hierzu berechtigt ist!

9.2 Recherchieren Sie, ob der Komplementär Gerald Lother, der mit dieser Ernennung 
nicht einverstanden ist, diese Ernennung mit sofortiger Wirkung widerrufen kann!

4 Grundlagen der Präsentation

4.1 Ziel
Eine Präsentation ist eine Möglichkeit, anderen Personen bestimmte Inhalte 
(beispielsweise Ergebnisse eines Projekts oder gesammelte und aufbereitete 
Informationen zu einem Betrieb) vorzustellen.

4.2 Vorbereitung
(1) Erwartungshaltung des Publikums berücksichtigen

Die Vorbereitung einer Präsentation ist von 
sehr großer Bedeutung. Es geht nicht darum, 
sein eigenes Fachwissen darzustellen, sondern 
auf die Erwartungen des Publikums einzuge-
hen.

Als Vortragender muss man die spezifische 
Erwartungshaltung der Zuhörerschaft erkun-
den. Eine effektive Teilnehmeranalyse gelingt 
am besten über die SIE-Analyse. Sie richtet 
sich auf die: 

 ■ Situation der Zuhörer, 

 ■ Interessen der Zuhörer, 

 ■ Einstellungen der Zuhörer. 

Je stärker der Vortragende auf die Zuhörerschaft eingeht, umso wahrscheinlicher erreicht 
seine Botschaft die Teilnehmer.

Die Präsentation sollte auf den fachlichen Hintergrund der Zuhörer zugeschnitten sein und 
ihren Erwartungen in Bezug auf Umfang und Details entsprechen. Dadurch wird erreicht, 
dass die Zuhörer dem Referenten aufmerksam folgen können und sich weder langweilen 
noch den „roten Faden“ verlieren.

LS 11
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(2) Wichtige Voraussetzungen klären

Bevor man anfängt, die Präsentation schriftlich auszuarbeiten, sollten die folgenden 
Punkte geklärt werden:

 ■ Welches Thema soll präsentiert werden?

 ■ Vor welchen Personen wird die Präsentation durchgeführt (Alter, Vorkenntnisse und Erwartun-
gen der Zuhörer und Veranstalter)?

 ■ Aus wie vielen Teilnehmern besteht das Publikum?

 ■ Welchen Nutzen sollen die Zuhörer von der Präsentation haben?

 ■ Wie viel Zeit ist für die Präsentation vorgesehen?

 ■ Welche technischen Hilfsmittel stehen vor Ort zur Verfügung?

 ■ Falls es mehrere Präsentationen gibt: Welche Themen gehen voraus und welche folgen?

 ■ Wünscht der Veranstalter vorab schriftliche Präsentationsunterlagen?

(3) Ziele und Termine setzen

Zu einer guten Vorbereitung gehört auch, sich der Ziele, die durch die Präsentation ver-
folgt werden sollen, genau bewusst zu werden. Die Ziele sind im Vorfeld schriftlich festzu-
halten. Ohne die Festlegung der Ziele ist ein logischer Aufbau der Präsentation mit einer 
überzeugenden Argumentationskette nicht möglich. Die formulierten Ziele müssen realis-
tisch, d. h. in dem zur Verfügung stehenden Zeitraum zu verwirklichen sein.

Um die Ziele termingerecht zu realisieren, muss ein Arbeits- und Zeitplan erstellt werden. 
Die einzelnen Arbeitsschritte werden darin zerlegt, chronologisch (zeitlich) geordnet und 
terminiert.

Beispiel: 

Arbeits- und Zeitplan

Aufgabenstellung: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ziel: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Planung von Lösungsschritten

Was ist zu tun? Von bzw. bei wem? Bis wann? 
Informationen zur „Firmengeschichte“ 
und „unternehmensbezogenen Daten-
feldern“ sammeln, auswerten, . . .

Geschäftsleitung, 
Bereichsleitungen, 
Firmenbroschüre, 
. . .

. 

. 

.

. 

. 

.

. 

. 

.

Anschließend werden die erforderlichen Informationen für die Präsentation beschafft1 und 
logisch strukturiert.

1 Zur Informationsbeschaffung siehe Kompetenztraining 4, Nr. 1, S. 27 f.
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(4) Ablauf der Präsentation planen

Einstieg  ■ Der Einstieg sollte gut geplant und geübt werden, da der erste Eindruck oft darü-
ber entscheidet, ob beim Publikum Interesse oder Ablehnung erzeugt wird.

 ■ Der Einstieg besteht aus einer Begrüßung der Zuhörer, einer Vorstellung der 
eigenen Person und aller anderen an der Präsentation beteiligten, dem Grund 
der Präsentation und einer Ablaufübersicht mit behandelten Themen, Zeitab-
schnitten, Frage- oder Diskussionsteil und geplanten Pausen.

Hauptteil  ■ Im Hauptteil der Präsentation werden alle gesetzten Ziele inhaltlich abgearbeitet.
 ■ Die Ziele werden durch Aussagen und Behauptungen, durch aufschlussreiche 

Diagramme, Argumente, Lösungsvorschläge oder Schlussfolgerungen belegt 
oder bewiesen.

Abschluss  ■ Die Präsentation kann durch eine Zusammenfassung, einen Ausblick, eine offene 
Frage, ein Zitat oder eine Anekdote beendet werden.

 ■ Da den Zuhörern der Schluss des Vortrags am besten im Gedächtnis bleibt, sollte 
man den Schluss gut nutzen. Man kann nochmals seine wichtigsten Aussagen 
kurz wiederholen und einen Appell (Aufruf) an das Publikum richten.

 ■ Am Ende bedankt man sich beim Publikum für die geschenkte Aufmerksamkeit.

4.3 Grundlegende Präsentationsregeln
Das Gelingen einer Präsentation hängt sehr stark davon ab, welchen Eindruck der Redner 
beim Publikum hinterlässt. Das heißt, auch eine fachlich und inhaltlich sehr gute Präsen-
tation erzielt die optimale Wirkung auf die Zuhörer erst in Verbindung mit geschickt ein-
gesetzten rhetorischen und körpersprachlichen Mitteln.

(1) Körpersprache einsetzen

Die Körpersprache ist die Sprache „ohne 
Worte“. Sie erfolgt normalerweise unbe-
wusst, unwillkürlich und unbeabsichtigt. Die 
Körpersprache trifft Aussagen, vermittelt Bot-
schaften.

Zur Körpersprache gehören

 ■ Blickkontakt,

 ■ Mimik,

 ■ Gestik,

 ■ Körperhaltung.

 ■ Blickkontakt

Der direkte Blickkontakt ist eines der wichtigsten Mittel, 
um Verbindung zum Publikum aufzunehmen und zu hal-
ten. Ein Blick kann ruhig, freundlich, ablehnend, gelang-
weilt usw. sein.

Zuhörer, die während einer Präsentation selten oder gar 
nicht angeschaut werden, sind oft unaufmerksamer, weil 
sie sich vom Redner nicht beachtet und angesprochen 
fühlen.

Körpersprache

Blickkontakt
Mimik

Gestik Körper- 
haltung
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 ■ Mimik

Unter Mimik versteht man den Gesichts-
ausdruck, d.h. das Mienen- und Gebär-
denspiel des menschlichen Gesichts.

Mimik spielt sich zwischen der Stirn 
und dem Kinn ab. Sie ist die Bewe-
gung des Gesichts. Das Gesagte wird 
unbewusst oder bewusst durch Mimik 
unterstrichen. Bei der Präsentation sollte keine einstudierte, starre Mimik eingesetzt wer-
den. Eine positive Wirkung auf das Publikum hat eine natürliche, abwechslungsreiche 
Mimik: Der Gesichtsausdruck ist mal interessiert, mal überrascht, mal lächelnd usw.

 ■ Gestik

Unter Gestik versteht 
man die Ausdruckbe-
wegungen des Körpers, 
insbesondere von Kopf, 
Arm, Hand und den Fin-
gern.

Gesten verstärken das Gesagte und sollten mit diesem übereinstimmen. Setzt man sie 
während der gesamten Präsentation auf die gleiche Weise ein, lässt die Wirkung auf das 
Publikum nach. Die Körperhaltung (sitzen, stehen,. . .) wirkt sich auf die Gestik und ihre 
Wirkung aus.

 ■ Körperhaltung

Auch die Körperhal-
tung, d. h. die Bewe-
gung des Kopfes, des 
Oberkörpers und der 
Beine, vermittelt deutli-
che Signale.

Für die Präsentation 
sollte eine offene und 
sichere Körperhaltung 
angenommen werden. 
Beim Sprechen wendet 
man sich dem Publikum 
zu und nimmt eine lo-
ckere, möglichst natürliche Haltung an, ohne die Arme und Beine zu verschränken. Hekti-
sches Hin- und Herlaufen und Herumzappeln lenkt die Zuhörer vom Vortrag ab.

Bei einer Präsentation ist es üblich zu stehen.

!
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2.2.1.2 Methoden des Zeitmanagements

(1) Bedeutung des Zeitmanagements

Zeit ist kostbar – jede freie Minute zählt: der Feierabend, die Wochenenden und jeder 
Urlaubstag. Während der Arbeit ist Zeit ebenfalls wertvoll – nicht nur als Kostenfaktor, 
sondern auch als unwiederbringliche Lebenszeit, die sinnvoll genutzt  werden sollte – z. B. 
als Etappe zu weiteren beruflichen und privaten Lebenszielen. 

Was tun, wenn die Liste der Aufgaben länger ist als der Arbeitstag? Wenn 
Unerledigtes sich auftürmt und zu einem Gefühl von Stress führt, wenn 
Vorgesetzte und Ausbilder Termine anmahnen, wenn Kollegen und Kolle-
ginnen ein zu starkes Kommunikationsbedürfnis haben? 

Der Schlüssel liegt in einem effizienten Zeitmanagement. Hier helfen 
einige nützliche Methoden, die schon oft erfolgreich praktiziert wurden. 

(2) ABC- Analyse1

Die Grundlage der ABC-Analyse bildet eine To-do-Liste, in der alle zu erledigenden Aufga-
ben aufgeführt werden. Danach werden die Aufgaben nach unterschiedlichen Prioritäten 
eingeteilt: 

A die wichtigsten Aufgaben, die man selbst erledigen will und muss

B Aufgaben, die zwar wichtig sind, die man aber auch an einen anderen über-
tragen kann

C weniger wichtige Aufgaben, die man delegieren kann und/oder die auch spä-
ter erledigt werden können

(3) Eisenhower-Prinzip 

Differenzierter als die ABC-Analyse stellt das Eisenhower-Prinzip2 in vier Feldern dar, wie 
Arbeiten nach Wichtigkeit und Dringlichkeit unterschieden werden sollten und damit Pri-
oritäten zu setzen sind:  

W
ic

ht
ig

ke
it

B-Aufgaben 

Aktion: Termine setzen, kontrollieren!

A-Aufgaben

Aktion: Sofort erledigen!

Zero3-Aufgaben

Aktion: Abstellen!

C-Aufgaben 

Aktion: Delegieren, einschränken!

Dringlichkeit

1 Siehe auch S. 299 ff.

2 Dwight D. Eisenhower, ehem. amerik. Präsident.

3 Zero: hier Null, Nichts.
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Erläuterungen:

Auch beim Eisenhower-Prinzip bildet die To-do-Liste eine Grundlage, auf der entschieden wird, in 
welche Kategorie die Aufgaben eingruppiert werden.

 ■ A-Aufgaben – Dringend und Wichtig

A-Aufgaben haben absolut Vorrang. Sie verschlin-
gen viel Energie. Bei ständigem Druck durch Alarm-
zustände kommt es zu Stress. Das Zeitmanagement 
muss so eingerichtet werden, dass möglichst wenig 
Energie in A-Aufgaben fließt, d. h. Krisen vorausschau-
end vermieden werden. 

 ■ B-Aufgaben – Wichtig, aber nicht dringend

Eine konzentrierte Arbeitsleistung wird innerhalb eines 
bestimmten Zeitraums gefordert. Das Ergebnis hat 
Konsequenzen für die berufliche Zukunft. Diese Auf-
gaben sollten besondere Beachtung erhalten und stra-
tegisch gelöst werden, da sie lebensbestimmend sind. 

 ■ C-Aufgaben – Dringend, aber weniger 
wichtig

Dies sind oft Arbeiten, bei denen Prioritäten 
von anderen gesetzt werden, die aber für 
die eigenen Aufgaben nicht zum Ziel füh-
ren. 

 ■ Aufgaben, die keine sind – „Zero-Auf-
gaben“ – Unwichtig

Dieser Bereich umfasst die Zeitfresser und 
muss gemieden werden, sonst gibt es zu 
wenig Zeit für A- und B-Aufgaben. 

(4) ALPEN-Methode  

Die Umsetzung erfolgt vorzugsweise in folgenden Schritten (ALPEN-Methode):

Aufgaben zusammenstellen; ähnliche Aufgaben bündeln

Länge der benötigten Zeit schätzen

Pufferzeiten einbauen (Tagesform, Unvorhergesehenes, Störungen)

Entscheidungen treffen (Prioritäten setzen, siehe Eisenhower-Prinzip)

Nachkontrolle (in Kalender – elektronisch oder in Papierform – Termine ein-
tragen und  kontrollieren, ob das Zeitraster eingehalten werden kann bzw. 
eingehalten worden ist)

(5) Tages-, Wochen-, Monatsplan 

Die Voraussetzung für ein effizientes Zeitmanagement ist die Erstellung von Tages-, 
Wochen- und Monatsplänen. Zahlreiche Anwendungsprogramme zur Organisation die-
nen zur Unterstützung wie z. B. Windows-Kalender oder MS Outlook. 

Beispiele: 

Gefahr, dass ein wichtiger Auftrag 
wegen Terminschwierigkeiten stor-
niert wird; Bank lehnt die Erhöhung 
des Kreditlimits ab.

Beispiele: 

Prüfungsvorbereitungen, Sozial-
kontakte; langfristige Arbeiten.

Beispiel: 

Routinerückfragen zu Fällen, zu denen man bereits 
mündlich oder schriftlich Stellung bezogen hat, für 
deren Lösung man aber nicht verantwortlich ist.

Beispiele: 

Überflüssige Tätigkeiten; Gespräche, die unnötig 
aufhalten; Gags; ausgiebiges „Chatten“ im Inter-
net; Ablenkungen in jeder Form.
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24 Arbeitsorganisation

Situation:
Sie arbeiten an einer wichtigen PowerPoint-Präsentation für eine Besprechung, die am 
nächsten Tag stattfinden soll. Zu Ihrem Team gehören noch eine Praktikantin (Informatikstu-
dentin) und ein Auszubildender, der gerade seine Ausbildung zum Kaufmann für Büroma-
nagement begonnen hat. 
Zu dieser Besprechung müssen noch Sitzungsunterlagen zusammengestellt und der 
Besprechungsraum vorbereitet werden. Vor allem muss die Funktion der Computeranlage 
einschließlich Beamer überprüft werden. Außerdem muss noch das Blumengeschäft an die 
Dekoration für den Sitzungsraum erinnert werden und in einem Restaurant angerufen wer-
den, damit die kalten Platten mit den belegten Broten rechtzeitig geliefert werden.

Aufgabe:

Sie stellen fest, dass Sie nicht alle Aufgaben allein in der vorgegebenen Zeit erledigen können. 
Unterbreiben Sie Vorschläge, wie Sie vorgehen können! 

25 Zeiteinteilung

Stellen Sie als Kreisdiagramm dar, in welchen Anteilen von insgesamt 24 Stunden sich die 
Abschnitte Arbeit (einschließlich Lernen), Freizeit (Freunde, Familie, Hobbys) und Ruhepausen 
(Schlaf) in Ihrem Falle in der Regel (an einem normalen Alltag) darstellen!

Orientieren Sie sich bei der Auswertung des Ergebnisses an folgenden Leitfragen:

 ■ Wie groß ist der Anteil an Ruhepausen und Schlaf?
 ■ Entspricht diese Einteilung Ihren persönlichen Wünschen und Planungen?
 ■ Welche Möglichkeiten der Verbesserung sehen Sie, um sich wohlzufühlen und dabei Ihre 

langfristigen Lebensziele nicht aus den Augen zu verlieren?
 ■ Wie beurteilen Sie diese Einteilung?

2.3 Termine planen und überwachen

2.3.1 Planen und kommunizieren

Situation: 
Die Auszubildenden der Verwaltung Ihres Ausbildungsbetriebes arbeiten an dem Projekt „Büro-
material und Umweltschutz“. Sie wollen verstärkt darauf achten, umweltfreundliche Produkte im 
Büro einzusetzen und eine ökologische Abfallentsorgung durchzuführen. Aus diesem Grunde 
wurden verschiedene Aufgaben verteilt: 

Tim Frisch: Infos erstellen über Mülltrennung und Sammelstellen für Sondermüll im Betrieb 

Frauke Frech: Liste erarbeiten über Büromaterial mit ökologischen Eigenschaften

Nick Nörgler: Energieexperte – entwickelt Tipps zum Energiesparen im Bereich Informations-
verarbeitung und Raumklima

Aufgabe: 

Stellen Sie dar, wie Sie vorgehen, wenn Sie mit den Betreffenden Termine vereinbaren, zu denen 
Sie eine Rückmeldung über den Stand der Arbeiten bekommen!

LS 5
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(1) Planungsverlauf

1. Planen

Interne oder externe Faktoren setzen einen groben Zeitrahmen, zu dem das Ziel erreicht werden 
soll. Der genaue Zeitplan und Ablauf wird mit den Betroffenen festgelegt. 

2. Abstimmen 

Die Betreffenden setzen sich in einem Meeting zusammen und stimmen ab, bis zu welchem Zeit-
punkt sie ihre Aufgaben erledigt haben können. Berufsschultage, Urlaub und dergleichen müssen 
bei der Abstimmung für ein weiteres Treffen einbezogen werden. 

Falls eine persönliche Absprache nicht möglich ist, werden technische Kommunikationsmittel 
genutzt, wie z. B. Telefon, E-Mail. 

3. Festhalten

Der Leiter des Meetings notiert die vereinbarten Termine in einem Protokoll (siehe dazu Kapitel 3.3, 
S. 116 ff.), das allen zur Genehmigung zugeschickt wird. Falls wichtige Termine telefonisch abge-
sprochen werden, werden diese noch einmal per E-Mail bestätigt. 

4. Überwachen

Der Verantwortliche für das Projekt kontrolliert die Einhaltung der vereinbarten Termine. Er hält 
Kontakt zu den Betreffenden, motiviert, ermuntert, gibt ggf. Tipps und Hilfestellung, weist auf den 
Endtermin hin. 

(2) Kommunikationsverhalten 

Bei der Abstimmung von Terminen, die mit größeren Aufgaben verbunden sind, empfiehlt 
sich das persönliche Gespräch statt eines Telefongesprächs oder einer E-Mail.

Vorteile 
des per-
sönlichen 
Gesprächs

 ■ Die Gesprächspartner sind gemeinsam an einem Ort anwesend, dadurch ist 
eine Stärkung der Beziehungsebene möglich (das „Klima“ kann verbessert wer-
den).

 ■ Die augenblickliche Gefühlslage des Gesprächspartners kann besser einge-
schätzt werden durch Einbeziehung non-verbaler Signale1 (Gestik, Mimik, Kör-
perhaltung) des anderen.

 ■ Verbale Äußerungen können ggf. abgemildert bzw. unterstrichen werden durch 
non-verbale Signale (z. B. ein freundliches Lächeln).

 ■ Es kann eine schnelle, gemeinsame Entscheidung getroffen werden.
 ■ Rückfragen können sofort geklärt werden. 

 (Die letzten beiden Punkte gelten auch für das Telefongespräch.)

Nachteile 
des per-
sönlichen 
Gesprächs

 ■ Nachträglich sind bestimmte Aussagen nicht beweisbar.
 ■ Ausweichen des Gesprächspartners und Ablenkung vom Thema sind möglich.
 ■ Inhalte müssen schriftlich bestätigt werden (z. B. durch Protokoll), da sie sonst 

vergessen werden können oder Missverständnisse nicht klar werden. Das ist 
vor allem bei der Übermittlung von Zahlenmaterial und technischen Daten 
wichtig. 

Welche Kommunikationswege und -mittel eingesetzt werden, hängt von der Situation ab, 
Näheres vgl. Kapitel 4.2 Kommunikationswege nutzen, S. 148 ff.

1 Verbal: wörtlich, mit Worten; non-verbal: nicht durch Sprache vermittelt.
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2.3.2 Terminarten
Termine sind durch örtliche und zeitliche Rahmenbedingungen gekennzeichnet.

(1) Interne und externe Termine
Termine, die innerhalb des Hauses stattfinden, sind interne Termine, Termine außer Haus 
hingegen extern. Bei externen Terminen sind Reisezeiten, Reiserouten und ggf. ein erhöh-
ter Organisationsaufwand (besonders 
sichere Absprachen) einzukalulieren.

(2) Feste (fixe) und variable Termine
Manche Termine können frei verein-
bart werden, andere stehen unum-
stößlich fest. Man unterscheidet bei 
der Terminplanung zwischen festen 
(fixen) und variablen Terminen.

 ■ Feste (fixe) Termine

Feste Termine sind Termine, die 
nicht verschoben werden können.

Diese Termine müssen sofort in den 
Kalender eingetragen werden, damit 
diese Zeitfenster „geblockt“ sind 
und keine anderen Termine verein-
bart werden.

 ■ Variable Termine

Variable Termine sind Termine, bei 
denen es einen zeitlichen Planungs-
spielraum gibt.

Bei der Planung variabler Termine ist 
sicherzustellen, dass die vorgesehe-
nen Zeiten nicht durch fixe Termine 
geblockt sind. 

Zur Kontrolle werden verschiedene 
Hilfsmittel der Terminplanung einge-
setzt. 

2.3.3 Hilfsmittel zur Terminplanung und -überwachung

(1) Nicht-elektronische Medien (gedruckte Vorlagen, Papierkalender, andere nicht-elektronische 
Planungsinstrumente) 

 ■ Terminkalender

Jahresübersichten bieten einen Überblick über alle Monate 
des Jahres. Sie sind für Auszubildende interessant, um ihre 
Urlaubszeiten mit den Schulferienzeiten der Berufsschule 
abzustimmen und um Prüfungstermine langfristig einzupla-
nen. 

Terminarten

Ort Zeit

intern extern fest (fix) variabel

   

   

Beispiele: 

 ■ Daten für wichtige Geschäftsreisen, die aus 
besonderem Anlass unternommen werden

 ■ Jubiläumsfeiern (z. B. das 25-jährige Firmenjubi-
läum) 

 ■ Steuertermine

 ■ Prüfungstermine

 ■ Werbeaktionen unmittelbar vor Festtagen oder 
feststehenden Anlässen

Beispiele: 

 ■ Besprechungen über Angelegenheiten, die zwar 
wichtig, aber nicht dringend sind 

 ■ Tagungen und Konferenzen, die vom Unterneh-
men selbst veranstaltet werden

 ■ Geschäftsreisen, die zeitlich nicht gebunden sind

 ■ Werbeaktionen, die routinemäßig erfolgen und 
nicht auf ein Datum fixiert sind
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Kalender werden als Jahres-, Monats-, Wochen- oder Tageskalender verwendet. Je nach 
Aufteilung eignen sie sich für die langfristige Planung, um z. B. den Zeitraum eines gan-
zen Jahres auf einer Seite zu überblicken, für die mittelfristige Planung, als Monats- und 
Wochenplanung oder als Tagesplaner mit der Einteilung einzelner Stunden. 

 ■ Terminmappen

Terminmappen werden meist als Ergänzung zu elektronischer Termin-
planung eingesetzt. In die Terminmappen werden ausgedruckte Doku-
mente zu einem bestimmten Tag „auf Termin gelegt“. In Verbindung 
mit dem Erinnerungsdienst des elektronischen Kalenders werden die 
darin aufbewahrten Aktenteile zu dem gegebenen Zeitpunkt hervorge-
holt („Wiedervorlage“) und bearbeitet. Wichtig ist, dass der elektronische Terminkalender 
so eingerichtet ist, dass er an die Vorgänge in der Wiedervorlagemappe pünktlich erinnert. 

 ■ Plantafeln

Sie bieten einen schnellen Überblick über geplante Ter-
mine, sowohl kurz-, mittel- als auch langfristig. Auf soge-
nannten Magnet- oder Stecktafeln werden Informationen 
„auf Termin gesteckt“ bzw. magnetisch angeheftet. Diese 
Technik macht die Plantafel zu einem äußerst flexiblen 
und übersichtlichen Planungsmittel. 

(2) Elektronische Medien (Planungssoftware, elektronische Kalender)
Für die Terminplanung und -überwachung sind elektronische Medien unentbehrlich 
geworden. In der Unternehmenssoftware ist die Terminverwaltung ein wichtiger Bestand-
teil, z. B. im Rechnungswesen zur Erinnerung an Zahlungstermine. 

Planungssoftware wird in unterschiedlicher Form und mittels verschiedener Kommunika-
tionsmedien genutzt: Computer, Tablet-PC, Smartphone usw. Über Vernetzungen können 
Termine mit mehreren Personen gleichzeitig vereinbart und in einen gemeinsamen Kalen-
der eingetragen werden. 

Elektronische Medien zur Terminplanung und -überwachung sind für kurz-, mittel- und 
langfristige Termine gleichermaßen geeignet und bei gewissenhafter Datenpflege sehr 
zuverlässig.

Sie bieten

 ■ eine automatische Terminabstimmung mehrerer Personen,
 ■ automatische Suche nach freien Terminen,
 ■ automatische Erinnerung an wiederkehrende Termine,
 ■ Textrecherche nach Stichworten,
 ■ Verknüpfung von Terminen mit Dokumenten, Aufgaben, Adressen,
 ■ Prioritäten können in Verbindung mit To-do-Listen gesetzt werden,
 ■ nicht erledigte Aufgaben werden markiert und können automatisch verschoben werden.

Beispiel: Terminverwaltung mit MS Outlook – Kalender
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Kompetenztraining

26 1. Beschreiben Sie, welche Formen der elektronischen Terminüberwachung Sie in Ihrem 
Ausbildungsunternehmen für die Erledigung von Geschäftsprozessen bzw. Verwaltungs-
abläufen kennengelernt haben! Erläutern Sie, welchem Zweck diese Terminverwaltung 
dient und welche Aufgaben damit verbunden sind! 

2. Zum Planen Ihres Ausbildungsverlaufs haben Sie für sich persönlich zahlreiche Termine zu 
verwalten (z. B. Berufsschulzeiten, Klassenarbeiten, Ausbildungsnachweise). 

Aufgabe:
Erläutern Sie, welche Form der Terminverwaltung Sie bevorzugen. Begründen Sie Ihre 
Entscheidung! 

3. On the phone – Making an appointment in English

Vanessa Fratelli wird zurzeit zur Kauffrau für Büromanagement ausgebil-
det. Während ihrer Ausbildung im Bereich Marketing und Public Relations 
erhält sie einen Telefonanruf einer irischen Kollegin, Debbie Morris. Deb-
bie ist zurzeit gerade in Deutschland. Die beiden haben sich bereits einmal 
auf einem internationalen Meeting kennengelernt. 

Jetzt geht es darum, während Debbies Aufenthalt in Deutschland einen Besuchstermin 
zu vereinbaren, bei dem nähere Einzelheiten einer Werbekampagne besprochen werden 
sollen. 

Aufgabe:

Vervollständigen Sie den Dialog, indem Sie Vanessas Teil des Telefongesprächs überneh-
men! 

The telephone rings.

Vanessa:  Vanessa Fratelli, Marketing & Public Relations, guten Morgen! 

Debbie: Hello, this is Debbie Morris from Dublin calling. I’m phoning about this new 
advertising campaign we are planning. I’m afraid time’s getting rather short. 
It might be better to arrange a meeting while I’m still in Germany, I suppose. 

Vanessa:  [Begrüßt Debbie herzlich, sagt, dass dies wirklich eine gute Idee sei. Fragt, ob 
Debbie diese Woche kommen könne.]

Debbie: Well – I’ll check my schedule. How about Thursday morning? 

Vanessa:  [Sagt, dass Donnerstag in Ordnung sei, schlägt 10:30 Uhr vor.]

Debbie:  That’ll suit me fine. 

Vanessa:  [Bestätigt noch einmal den Termin, bedankt sich für das Telefongespräch und 
verabschiedet sich.]

3 Sitzungen und Besprechungen vorbereiten, durchführen und 
nachbereiten

3.1 Sitzungen und Besprechungen vorbereiten

3.1.1 Organisatorische Aufgaben 

Besprechungen (Meetings) werden in kleinerem Kreis (mit internen oder externen 
Teilnehmern) organisiert, um klar abgegrenzte Aktionen zu planen bzw. konkrete, 
überschaubare Ziele zu erreichen. 

LS 6
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4.1.3 Netzwerke

4.1.3.1 Begriff Netzwerk

Ein Netzwerk besteht aus Computersystemen, die durch hard- und softwareunter-
stützte Verbindungen miteinander kommunizieren.

Netzwerke entstanden in der Informationstechnik aus Gründen der Wirtschaftlichkeit (z. B. 
lokale Netzwerke, LANs – Local Area Networks) und des Kommunikationsaustausches 
(z. B. Internet, Intranet).

Wenn Computer in einem Netz miteinander verbunden sind, können sie sich Ressourcen 
teilen, z. B. Programme (Betriebs- und Anwendersoftware), Peripheriegeräte (z. B. Drucker, 
Kopierer, Scanner) und Speicherkapazität. Dadurch können hohe Kosten gespart werden. 

Den Vorteilen der Kostenersparnis und des Informationszuwachses standen von Anfang 
an auch Risiken gegenüber (Datenmissbrauch, unbefugte Zugriffe usw.). Aus diesem 
Grunde müssen Netzwerke durch einen Netzwerkadministrator verwaltet werden, der 
Zugriffsrechte vergibt und die Netzsicherheit kontrolliert. 

4.1.3.2 Client-Server-Architektur

Es haben sich technisch verschiedene Arten von Computernetzwerken gebildet. Eine 
weitverbreitete Form ist die Client-Server-Architektur.

 ■ Server sind dienstanbietende Systeme, die z. B. Speicherplatz, Programme und 
Datenbanken für andere Arbeitsplätze bereithalten.

 ■ Die Clients sind die Benutzer-Systeme (z. B. Arbeitsplatzrechner wie PCs, Note-
books, Endgeräte verschiedener Art).

Der Client kann die Leistungen des Servers in vielerlei Hinsicht in Anspruch nehmen, z. B. 
als

File Server Diese stellen Daten zur Verfügung.

Webserver Diese ermöglichen Internetzugang und die Nutzung von Internetinhalten.

Terminal Server Der Server ist für die Steuerung und Verarbeitung umfangreicher Prozesse 
zuständig. Er liefert die fertigen Ergebnisse an ein Terminal (die Nutzer-
schnittstelle).

Für den Zugriff (Log-in) auf den Server werden vom Administrator Berechtigungen ver-
geben. 
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Welche Vorteile bietet die Client-Server-Architektur?

;; Zentrale Datenbanken, die von einem Server zur Verfügung gestellt werden, gewährleisten, 
dass allen Nutzern die gleichen – aktualisierten – Daten zur Verfügung stehen. Dies betrifft in 
hohem Maße auch ERP-Systeme.

;; Anwendungsprogramme können einheitlich für ein ganzes Netzwerk bereitgestellt werden. 

;; Peripheriegeräte, wie z. B. Drucker, Kopierer, Scanner, können von mehreren Arbeitsplatzrech-
nern genutzt werden. 

;; Eine hohe Speicherkapazität des Servers kann von allen Clients zur zentralen Datenspeiche-
rung und zum Datenaustausch genutzt werden.

Die Nutzung eines komplexen Computernetzwerkes erfordert ein hohes Sicherheits-
bewusstsein seitens der Nutzer und Gewissenhaftigkeit in der Kontrolle durch die Admi-
nistratoren.

Beispiele: 

 ■ Maßnahmen zur Datensicherung und zum Datenschutz müssen getroffen und streng einge-
halten werden. Die Kontrolle ist sicherzustellen.

 ■ Zugriffsrechte müssen definiert und softwaretechnisch geregelt werden.

 ■ Server sind durch Back-up-Server zu sichern, damit bei Ausfall eines Servers kein Schaden 
für die Nutzer durch Datenverlust entsteht.

4.1.3.3 Intranet – Extranet

(1) Intranet

Das Intranet verwendet die Technologie des Internets für 
firmeneigene Kommunikation.1 Ein Intranet kann lokale, 
nationale oder weltweite Ausdehnung haben. Im Unter-
schied zum Internet und zum Extranet ist der Zugang auf 
eine interne geschlossene Nutzergruppe beschränkt, die 
auf genau definierte Bereiche des Intranets Zugriff haben 
darf.

Die Nutzer des Intranets müssen sich durch ein Passwort („Log-in“) anmelden. Zum 
Schutz vor unbefugten Zugriffen dienen außerdem Firewalls in Form von Hardware- und 
Software-Einrichtungen.

Intranets spielen für den unternehmensinternen Kommunikationsfluss eine wichtige Rolle. 
Anwendungen sind z. B.:

 ■ Wissensmanagement des Unternehmens durch das Bereitstellen interner Datenbanken aller Art,

 ■ Nutzung der Unternehmenssoftware (ERP),

 ■ elektronische Formulare, Checklisten, Vorlagen, Bilder, Videos, Newsletter,

 ■ Terminverwaltung, Reservierungen von Schulungs- und Besprechungsräumen.

1 Vgl. Lernfeld 4, Kapitel 3.5, S. 323 f.
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(2) Extranet

Während das Intranet nur internen Nutzern 
zur Verfügung steht, kann durch eine Erwei-
terung der Zugang auch externen geschlos-
senen Nutzergruppen ermöglicht werden. 
Diese Erweiterung in bestimmte, genau defi-
nierte Bereiche stellt das Extranet dar. 

Auch Nutzer des Extranets müssen sich durch ein Passwort legitimieren (Log-in). Anwen-
dungsbereiche sind z. B. Dienstleistungen an Mitglieder von Versicherungen, Verbänden 
und Kundendienstleistungen von Unternehmen. Über das Extranet können Geschäfte 
abgeschlossen und personenbezogene Daten ausgetauscht werden.

4.1.3.4 Internet

(1) Begriff Internet

Das größte und vielfältigste Netzwerk ist zweifellos das Internet mit seinen Milliarden von 
Webseiten.

Das Internet ist ein weltweites Netz von Computern, das sich aus vielen einzelnen 
Netzen zusammensetzt. Es dient in erster Linie dazu, die unterschiedlichsten Informa-
tionen allgemein zugänglich zu machen. Diese Informationen können als Text-, Bild- 
oder Sprachübertragung übermittelt werden.

Das Internet stellt folgende Dienste bereit:

 ■ Informationsplattform (World Wide Web, 
WWW),

 ■ Datentransfer (File Transfer Protocol, FTP),

 ■ E-Mail-Kommunikation,

 ■ Newsgroups (Internetforen).

(2) Gewerbliche Nutzung

Die meisten Unternehmen in Deutschland sind im Internet vertreten. Die Möglichkeiten, 
die sich einem Unternehmen bieten, sind z. B.:

 ■ Geschäftsabwicklung in Form eines Onlineshops,

 ■ Präsentation des Unternehmens als Public-Relation-Maßnahme,

 ■ Suche nach Kunden und Lieferanten (Elektronischer Marktplatz, E-Commerce, E-Business),1

 ■ Onlinebanking, Zahlungsabwicklungen,

 ■ elektronische Nutzung der Dienste von Behörden und Versicherungen,

 ■ Internettelefonie (VoIP), Webkonferenzen,

 ■ Anwenden von „Cloud Computing“  zur Verarbeitung und Speicherung von Daten (vgl. dazu 
Kapitel 4.1.3.5, S. 143 f.).

1 Siehe auch Lernfeld 4, Kapitel 3.4, S. 321 f. 
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7 Datensicherheit und Datenpflege

7.1 Begriffsbestimmungen und Begründung für Sicherheitsmaßnahmen
(1) Begriffsbestimmungen 

Man unterscheidet bei den Sicherheitsmaßnahmen technisch und juristisch zwischen 
Datensicherheit und Datenschutz. 

Datensicherheit Datensicherheit bezieht sich auf die technische Absicherung von Daten 
gegen Verlust, Zerstörung und Verfälschung sowie darauf, Fehlfunktionen 
des Computersystems durch unberechtigten Zugriff oder Bedienungsfeh-
ler zu vermeiden.

Datenschutz Datenschutz umfasst vor allem den Schutz von Personen vor Beeinträchti-
gungen, die durch Missbrauch ihrer personenbezogenen Daten entstehen 
können. Die gesetzlichen Grundlagen bilden die Datenschutzgrundverord-
nung [DSGVO] sowie das Bundesdatenschutzgesetz [BDSG, Ergänzung zur 
DSGVO]. Näheres dazu unter Kapitel 7.3 Schutz personenbezogener Daten.

(2) Begründung für Sicherheitsmaßnahmen

Immer schnellere Rechner, leistungsstärkere Netze und riesige Speicherkapazitäten führen 
zu einer Datenmenge, die kontrolliert werden muss, um Datenmissbrauch zu vermeiden. 
Die Sicherheit der Computersysteme umfasst folgende Bereiche:

Funktionsbereitschaft von Hardware, Server und Software 

Schutz von Unternehmensdaten

Sicherungsmaßnahmen wie Back-up-Verfahren 
 (Sicherungskopien) und Ersatzserver 

Informationssicherheit

Organisatorische Sicherheit  
(Sicherungsmaßnahmen)

Funktionssicherheit

Diese Sicherheit wird gewährleistet durch:

organisatorische 
 Maßnahmen 

Sicherheitsvorkehrungen 
der Hardware

Sicherheitsmaßnah-
men der Software 

und  Maßnahmen der 
 Dateiverwaltung

LS 14
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8 Belastung am Arbeitsplatz und Arbeitssicherheit 

8.1 Begriffe Belastung, Beanspruchung und Stress 
In der Arbeitswissenschaft wird der Begriff „Belastung“ wertneutral gesehen, also weder 
positiv noch negativ:   

 ■ „Belastung ist die Gesamtheit der Einflüsse, die im Arbeitssystem auf den Organis-
mus beziehungsweise auf die Leistungsfähigkeit einwirken. 

 ■ Beanspruchung ist die individuelle Auswirkung der Belastung auf den Beschäftig-
ten. Die Beanspruchung kann daher bei gleicher Belastung, je nach körperlicher 
und psychischer Konstitution, unterschiedlich sein.“ 1

Belastung kann also individuell sehr unterschiedlich empfunden werden. Was für den 
einen eine positive Herausforderung darstellt, kann für einen anderen eine Überforde-
rung sein. Eine Überschreitung der  persönlichen Belastungsgrenzen führt zu negativem 
Stress.

Es hängt von den individuellen, d. h. körper-
lichen und psychischen Voraussetzungen ab, ob 
eine Belastung als positiv oder negativ bewertet 
wird. Man spricht von positivem Stress bei Ein-
flüssen, die eine positiv empfundene Anregung 
bedeuten. Ein gewisses Maß an Stress dient zur 
persönlichen Fortentwicklung.

8.2 Ursachen für Belastungen und gesundheitliche Folgen

8.2.1 Ursachen für Belastungen (Stressfaktoren, Stressoren) 
Am Arbeitsplatz entstehen körperliche und psychische Belastungen (negativer Stress) 
durch Einflüsse der 

 ■ Arbeitsumgebung, 

 ■ Arbeitsaufgabe, 

 ■ Arbeitsorganisation, 

 ■ Arbeitsmittel, 

 ■ sozialen Umgebung (Kollegen, Vorgesetzte, Kunden, Publikumsverkehr).

Wenn die Voraussetzungen für ergonomische Arbeitsbedingungen nicht gegeben sind, 
kann es zu Störungen der körperlichen oder psychischen Gesundheit kommen.2

1 Quelle: vbg (Verwaltungsberufsgenossenschaft), Gesundheit im Büro, Version 5.1/2017-02.

2 In den Kapiteln 1–3 von Lernfeld 2 wurde bereits auf die wichtige Rolle hingewiesen, die diese Faktoren für die Gesundheit spielen.
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Beispiele: 

Wenn ein bestimmtes Interesse 
geweckt wird oder der Wunsch, sich 
etwas zu erarbeiten, ist das positiver 
Stress.



Aufträge bearbeiten 

1 Sich einen Überblick über den Geschäftsprozess der 
Auftragsbearbeitung verschaffen

Beim Konzept der Geschäftsprozesse ist das Unternehmen bestrebt, die anfallenden Auf-
gaben in zusammenhängende Folgen von Tätigkeiten (Geschäftsprozesse) einzubinden 
(z. B. Auftragsabwicklung, Personaleinstellung, Mahnwesen, Zahlungsabwicklung), um 
einen zuvor festgelegten Auftrag zu erfüllen.1 Der Geschäftsprozess Auftragsbearbeitung 
ist Teil des Absatzprozesses. Er umfasst die auf S. 222 dargestellten Teilprozesse

2 Rechtliche Rahmenbedingungen erkunden 
Hinweis:

Ziel der folgenden Kapitel ist es, Sie zu befähigen, einen Kundenauftrag rechtssicher bearbei-
ten zu können. Rechtssicherheit soll so verstanden werden, dass Sie sich über die Rechtsfolgen 
eines bestimmten Verhaltens (innerhalb der Auftragsbearbeitung) bewusst sind. Daher ist es von 
Bedeutung, eine klare Vorstellung zu haben von den fundamentalen Rechtsbegriffen in diesem 
Handlungsumfeld.

2.1 Rechts- und Geschäftsfähigkeit

2.1.1 Rechtsfähigkeit

(1) Begriff Rechtsfähigkeit

Rechtsfähigkeit ist die Fähigkeit von Personen, Träger von Rechten und Pflichten sein 
zu können.

Rechtsfähig sind natürliche Personen (Menschen) und juristische Personen. Man nennt die 
Personen auch Rechtssubjekte.2

(2) Natürliche Personen
Natürliche Personen sind alle 
Menschen. Der Gesetzgeber ver-
leiht ihnen Rechtsfähigkeit.

Die Rechtsfähigkeit des Men-
schen (der natürlichen Perso-
nen) beginnt mit der Vollendung 
der Geburt [§ 1 BGB] und endet 
mit dem Tod. Jeder Mensch ist 
rechtsfähig.

1 Das Konzept der Geschäftsprozesse wurde im Lernfeld 1, S. 52 f. bereits dargestellt. Ausführliche Darstellung siehe Lernfeld 11.

2 Die „Gegenstände“ des Rechtsverkehrs (z. B. Abschluss und Erfüllung von Verträgen) bezeichnet man als Rechtsobjekte. Hierzu 
gehören die Sachen als körperliche Gegenstände [§ 90 BGB] und die Rechte (z. B. Miet- und Pachtrechte, Patent- und Lizenzrechte).

Beispiel:

 ■ Das Recht des Erben, ein Erbe antreten zu dürfen. 

 ■ Das Recht des Käufers, Eigentum zu erwerben.

 ■ Die Pflicht, Steuern zahlen zu müs-
sen. (Das Baby, das ein Grund-
stück erbt, ist Steuerschuldner, 
z. B. in Bezug auf die Grundsteuer.)

Lernfeld

3  
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Falls Lagervorrat  
nicht ausreicht

Beschaf-
fungsprozess 
 durchführen
(Lernfeld 4)

Teilprozesse der Auftrags-
bearbeitung1

Rechtsgrundlagen

Kundenanfrage 
 bearbeiten

Angebot abgeben

Kundenauftrag 
prüfen

Auftragsbestätigung 
abgeben

Kaufvertrag   
abschließen

Ware versenden

Rechnung erstellen

Zahlungseingang 
 kontrollieren

Betriebswirtschaftliche Inhalte  
von Lernfeld 3

 ■ Rechts- und Geschäftsfähigkeit
 ■ Zustandekommen und Arten von Rechts-

geschäften
 ■ Besitz und Eigentum

 ■ Begriff, Inhalt und Form der Anfrage
 ■ Prüfung der Anfrage

 ■ Begriff Angebot und die Bindung an ein 
Angebot

 ■ Inhalte des Angebots festlegen
 ■ Angaben zum Produkt
 ■ Lieferungsbedingungen
 ■ Zahlungsbedingungen
 ■ Leistungsort und Gerichtsstand

 ■ AGBs

 ■ Abgleich mit Angebot
 ■ Prüfung auf Verfügbarkeit

 ■ Begriff Auftragsbestätigung
 ■ Erstellen der Auftragsbestätigung

 ■ Begriff Kaufvertrag
 ■ Möglichkeiten des Vertragsabschlusses
 ■ Rechte und Pflichten aus dem Kaufvertrag 

(Verpflichtungsgeschäft)
 ■ Erfüllung des Kaufvertrags

 ■ Versand der Ware
 ■ Funktion der Verpackung
 ■ Versandpapiere

 ■ Aufbau und Inhalt einer Rechnung

 ■ Überwachung des Zahlungseingangs

1 Handelt es sich um einen Industriebetrieb, muss die Kette der Teilprozesse um die „Leistungserstellung“ erweitert werden.
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3.3 Kundenauftrag (Bestellung) prüfen

3.3.1 Begriff Kundenauftrag und die rechtliche Bindung an einen Auftrag
(1) Begriff Kundenauftrag  

Der Kundenauftrag1 ist eine empfangsbedürftige Willenserklärung des Käufers, 
bestimmte Güter (z. B. Erzeugnisse) zu den im Auftrag angegebenen Bedingungen zu 
kaufen.

Zu diesen Bedingungen gehören, wie beim Angebot z. B.

 ■ Angaben über die Art, Güte, 
 Beschaffenheit der Produkte,

 ■ Bestellmenge,

 ■ Preise mit Preiszu- und/oder 
 -abschlägen,

 ■ Zahlungsbedingungen usw.

Gesetzlich ist für die Erteilung eines Auftrags keine bestimmte Form vorgeschrieben. Um 
ein „Beweismittel“ in der Hand zu haben und möglichen Irrtümern vorzubeugen, sollten 
vor allem mündliche und fernmündliche Aufträge schriftlich wiederholt werden.

(2) Rechtliche Bindung an den Auftrag

Grundsatz  ■ Der Kunde ist rechtlich an seinen Auftrag gebunden. Diese Bindung tritt mit Zugang des 
Auftrags beim Verkäufer ein.

 ■ Mit dem unveränderten Auftrag aufgrund eines vorausgegangenen Angebots verpflich-
tet sich der Käufer, alle im Angebot enthaltenen Vertragsbedingungen einzuhalten.

Widerruf Der Widerruf eines Auftrags muss vor, spätestens gleichzeitig mit dem Auftrag beim Ver-
käufer eingehen.

3.3.2 Realisierbarkeit eines Auftrags prüfen
Trifft der Auftrag eines Kunden ein, dann ist dieser auf seine Realisierbarkeit zu prüfen. 

Erteilte der Kunde den Auftrag aufgrund eines vorausgegangenen verbindlichen Ange-
bots, wurden bereits bei der Abgabe des Angebots umfangreiche Vorprüfungen durch-
geführt, z. B.:2

 ■ Verfügt der Kunde über ausreichende Bonität?
 ■ Ist das angefragte Erzeugnis in unserem Betrieb technisch machbar?
 ■ Reicht der Preis, um den gewünschten Gewinn zu erzielen? 
 ■ Kann der Wunschtermin des Kunden eingehalten werden?

Diese Vorprüfungen im Rahmen der Angebotserstellung haben das Ziel, betriebliche 
Kräfte zu schonen. Es ist z. B. unwirtschaftlich, wenn die Konstruktion und die Angebots-
kalkulation aktiv werden, nur um nachträglich festzustellen, dass sich der Kunde in der 
Vergangenheit als sehr unzuverlässig bei den Zahlungen erwiesen hat. Sinnvoller ist es, 
zuvor Informationen über die Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers einzuholen. Solche 
Informationen können z. B. von Wirtschaftsauskunfteien (Creditreform, UNTERNEHMER-
PORTAL-Bonitätsprüfung u. a.), der Schufa-Unternehmensauskunft, den Registern der 
Amtsgerichte oder dem jeweiligen Handelsregister bezogen werden.

1 Aus der Sicht des Käufers handelt es sich bei dem Auftrag um eine Bestellung (vgl. hierzu auch Lernfeld 4, S. 338 ). Bestellung und 
Kundenauftrag sind somit zwei verschiedene Begriffe für ein und denselben Vorgang – je nach Standpunkt des Betrachters.

2 Siehe Kapitel 3.1, S. 232.
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Beispiel: Kundenauftrag (Bestellung)

Bestellung Nr. 176/1775 – e-desk 203 zu Ihrem Angebot Nr. 20 . ./472943

Sehr geehrte Frau Schulze, 

hiermit bestellen wir bei Ihnen 50 Schreibtische „e-desk 203“ in der Ausführung 
Buche-Massiv zu 370,00 EUR netto pro Stück.

Die Lieferung erfolgt frei Lager innerhalb von 10 Tagen und bei einer Zahlung innerhalb 
von 14 Tagen erhalten wir 2 % Skonto.

Mit freundlichen Grüßen 

Möblix GmbH 

i. A. Eva Kuhn
Eva Kuhn 
Einkauf 

Möblix GmbH ∙ Schönhauser Allee 187 ∙ 10119 Berlin

Heinrich KG
Frau Julia Schulze
Rahlstedter Str. 144
22143 Hamburg

Ihr Zeichen: sc
Ihre Nachricht vom: 20 . .-11-08
Unser Zeichen: ku
Unsere Nachricht vom:

Name: Eva Kuhn
Telefon: +49 30 4471156-25
Fax: +49 30 4471156-01
E-Mail: eva.kuhn@moeblix.de

Datum:  20. .-11-12

Deutsche Bank Berlin 

IBAN DE36 1007 0000 0000 7305 83 

BIC DEUTDEBBXXX

Registergericht 

Berlin HRB 48397 

USt-IdNr. DE812123852

Geschäftsräume

Schönhauser Allee 187 

10119 Berlin

Tel.: +49 30 4471156-0 

Fax: +49 30 4471156-1

Möblix Import

Export GmbH
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In einer weiteren Vorprüfung muss der Auftrag mit dem ursprünglichen Angebot vergli-
chen werden. Eventuell vorhandene Abweichungen (andere Mengen, Termine, Preise) 
sind mit dem Kunden abzuklären, um spätere Differenzen nach der Abwicklung des Ver-
trages (z. B. bei der Rechnungsstellung) auszuschließen.

Eine Verfügbarkeitsprüfung ermittelt, ob das Erzeugnis in der gewünschten Menge zu dem 
vom Kunden gewünschten Termin auf Lager sein wird. Ist dies nicht der Fall, muss – im 
Falle eines Industriebetriebes – dessen Produktion rechtzeitig geplant und durchgeführt 
werden. Stellt die Produktionsplanung fest, dass  z. B. nicht genügend Rohmaterial vor-
handen ist, dann wird von dort aus ein Beschaffungsprozess eingeleitet. Im Falle eines 
Handelsbetriebes muss die Ware ggf. rechtzeitig vom Lieferanten bezogen werden.1

Ist die Ausführung des Auftrags sichergestellt, kann dieser dem Kunden gegenüber bestä-
tigt werden.

Kompetenztraining

58  1. Erklären Sie, aus welchen Gründen ein Käufer Anfragen stellt!

 2. Begründen Sie, warum die Anfrage keine Willenserklärung ist!

 3. Erläutern Sie, unter welchen Bedingungen Sie eine Anfrage schriftlich abfassen würden!

 4. Erklären Sie, welche rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit ein Angebot 
eine Willenserklärung ist!

 5. Erläutern Sie, was die rechtliche Bindung an ein Angebot bedeutet!

 6. 6.1 Begründen Sie, warum gesetzliche Annahmefristen notwendig sind!

6.2 Erklären Sie, bis zu welchem Zeitpunkt der Anbieter an sein Angebot unter Anwesen-
den bzw. Abwesenden und bei einer bestimmten Annahmefrist rechtlich gebunden ist!

 7. Der Inhaber einer Textilfabrik informiert sich auf der Modemesse über Neuheiten und Mo-
detrends für die Sommersaison. Er führt mit mehreren Stoffherstellern Einkaufsgespräche, 
wobei ihm ein günstiges Angebot unterbreitet wird.

Aufgaben:

7.1 Stellen Sie dar, wie lange der Hersteller an das mündliche Angebot gebunden ist!

7.2 Nennen Sie vier wesentliche Bestandteile eines vollständigen schriftlichen Angebots! 

7.3 Nennen Sie zwei weitere Gründe, die für die Kaufentscheidung des Geschäftsinhabers 
von Bedeutung sind!

7.4 Begründen Sie, bei welchen Gütern der Einkaufspreis der wichtigste Entscheidungs-
grund bei der Beschaffung sein wird!

 8. Erklären Sie die wirtschaftlichen und rechtlichen Merkmale des Auftrags!

 9. 9.1 Begründen Sie, warum der Auftraggeber an seinen Auftrag rechtlich gebunden ist!

9.2 Stellen Sie zwei mögliche wirtschaftliche Auswirkungen dar, die der Auftrag eines 
neuen Kunden beim Lieferer mit sich bringen könnte!

1 Zum Beschaffungsprozess siehe Lernfeld 4, S. 288 ff.
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10. 10.1 Erläutern Sie die rechtliche Bedeutung des Auftrags, wenn durch ihn das Angebot 
abgeändert wird!

10.2 Erläutern Sie mit den §§ des BGB, unter welchen Bedingungen die rechtliche Bin-
dung des Auftraggebers an seinen Auftrag entfällt!

11. Erläutern Sie die Rechtswirkungen, wenn ein Auftrag vom Angebot abweicht, der Empfän-
ger das erhaltene Angebot ablehnt oder der Anbieter sein Angebot nach dessen Zugang 
beim Empfänger widerruft!

12. Die Soester Büromöbel AG erhält folgende Anfrage (Auszug):

Bitte senden Sie uns ein unverbindliches und kostenloses Angebot über 
50 Rollcontainer aus massiver, geölter Asteiche, 3 Schubläden mit Selbst-
einzug und Metallgriffen. Maße ca. 30 cm x 50 cm x 60 cm, Belastbarkeit 
mindestens 8 kg.

Unsere allgemein gültigen Bedingungen:

Zahlung: Nach Erhalt und Prüfung der Ware innerhalb 
von 14 Tagen mit 3 % Skonto oder 90 Tagen 
netto

Lieferung: frei Haus, verpackt

Verpackung: ohne Berechnung

Beachten Sie bitte unsere umseitigen Einkaufsbedingungen.

Aufgabe:

Erläutern Sie, welche Unzulänglichkeiten die Anfrage enthält!

13. Unternehmen nehmen kleinere Aufträge in der Regel auch telefonisch entgegen.

Aufgabe:

Stellen Sie Maßnahmen dar, die der annehmende Mitarbeiter ergreifen muss, damit ein 
reibungsloser Ablauf der Aufträge gewährleistet ist. Achten Sie auf die richtige Reihenfol-
ge der Maßnahmen!

59  1. Stellen Sie dar, durch welche Zusätze die Bindung an ein Angebot

1.1 eingeschränkt,

1.2 ganz ausgeschlossen werden könnte!

Bilden Sie jeweils zwei Beispiele!

 2. Im Angebot wurde festgehalten: „Lieferung frachtfrei“

Aufgaben:

2.1 Erläutern Sie diesen Begriff!

2.2 Stellen Sie dar, wer die Beförderungskosten übernehmen müsste, wenn vertraglich 
nichts vereinbart ist!
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 3. Im Angebot wurde festgehalten: „Zahlungsziel 30 Tage, bei Zahlung innerhalb von 8 Ta-
gen 2 % Skonto . . . Bei Abnahme von 800 Stück gewähren wir 5 % Rabatt.“

3.1 Erklären Sie den Unterschied zwischen Rabatt und Skonto!

3.2 Erklären Sie den Unterschied zwischen Rabatt und Bonus!

3.3 Begründen Sie, warum ein Verkäufer Skonti gewährt!

 4. Julia Schulze, Mitarbeiterin in der Verkaufsabteilung der Heinrich KG, ist u. a. zuständig für 
die Erstellung von Angeboten des „e-desk 203“. Dabei hat sie unterschiedliche Rabatte zu 
berücksichtigen.

Der kundenbezogene Rabatt hängt davon ab, ob es sich um einen A-, B- oder C-Kunden1 
handelt. A-Kunden sind Stammkunden mit einem hohen Jahresumsatz. Sie erhalten 10 % 
kundenbezogenen Rabatt. Die B-Kunden erhalten 7 % und die C-Kunden 5 % Rabatt.

Zusätzlich gibt es noch einen mengenbezogenen Rabatt. Dieser beträgt grundsätzlich 
5 %. Bei einem Kauf von mehr als 10 „e-desk 2003“ beträgt dieser 10 % und bei mehr als 
20 Stück 15 %.

Auf einem Blatt hat sie bereits einen Entwurf mit Musterdaten gemacht. Sie stellt sich vor, 
dass in einem Kopfteil (A4:J6) die Ausgangsdaten des Angebotes eingegeben werden, wie 
Menge, Barverkaufspreis je Stück usw. Im Kalkulationsteil (Zeilen 10 bis 15) soll dann die 
Kalkulation durchgeführt werden.

Aufgaben:

4.1 Vervollständigen Sie das Tabellenkalkulationsprogramm in den Zeilen 
10 bis 15, sodass es die Berechnung des Angebotspreises entspre-
chend der Vorgaben durchführt!

4.2 Geben Sie die von Ihnen eingesetzten Formeln an!

1 Vgl. hierzu die Ausführungen zur ABC-Analyse im Lernfeld 4, S. 299 ff.
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60 Die Soester Büromöbel AG war auf der letzten imm cologne, der internationalen Möbelmesse 
in Köln, durch einen Ausstellungsstand vertreten. Insbesondere der elektrisch verstellbare 
Schreibtisch „e-Desk“ fand bei den Besuchern reges Interesse.

Drei Wochen später trifft die Anfrage eines bundesweit tätigen Bürogroßhändlers ein:

Business-Expert GmbH, Postfach 1836, 47533 Kleve

Business-Expert GmbH
Der Profi für IHR Büro

Soester Büromöbel AG
Industriepark 5
59494 Soest

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom

Telefax 
02821 487364-12

E-Mail 
florian.derksen@businessexpert.de

Kleve
Telefon 
02821 487364-Unser Zeichen, unsere Nachricht vom

fd

Anfrage „e-Desk“

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir beziehen uns auf unser erstes Kontaktgespräch auf der letzten imm cologne. Ihr Sortiment 
hat uns sehr überzeugt, insbesondere Ihr neuer und innovativer  e-Desk. Wir bitten Sie um ein 
qualifiziertes Angebot über

100 e-Desks

zum nächstmöglichen, verlässlichen Liefertermin und um präzise Angaben Ihrer Lieferungs- und 
Zahlungsbedingungen. Wir bitten um äußerste Preiskalkulation und stellen in Aussicht – sorg-
fältige Auftragsabwicklung vorausgesetzt – Sie in unser Lieferantenlisting aufzunehmen.

Mit freundlichen Grüßen

Business-Expert GmbH

i. A.  Florian Derksen
Florian Derksen

28 Florian Derksen 14.10.20 . .

Business-Expert GmbH 
Winterdeich 37 
47533 Kleve

Geschäftsführer 
Gernot van Duin

Deutsche Bank Kleve 
IBAN: DE32 3247 0024 0000 6538 27 
BIC: DEUTDEDB324

Phone: 02821 487364-0

www.businessexert.de 
Mail: info@businessexpert.de

USt-Ident-Nr. DE 736498748
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Sie sind Mitarbeiter im Vertrieb der Soester Büromöbel AG. Ihr Vorgesetzter bittet Sie, die An-
frage zu beantworten.

Dabei gibt er Ihnen die nachfolgenden Zusatzinformationen:

e-Desk
 ■ in der Höhe (680–1 200 mm) verstellbar,
 ■ erlaubt daher wechselnde Arbeitshaltung,
 ■ unterstützt Ergonomie am Arbeitsplatz,
 ■ Platte in vielen Dekoren verfügbar,
 ■ Gestell weiß oder Chrom.

Er übergibt Ihnen ferner einen Verkaufsprospekt und bittet Sie, diesen dem Angebot beizulegen.

Listenverkaufspreis für Grundmodell,
Platte weiß, Gestell weiß:  950,00 EUR

Mengenrabatt:
Mehr als fünf Schreibtische:   5 %
Mehr als 50 Schreibtische:  10 %
Einmaliger Begrüßungsrabatt:   5 %

Lieferungsbedingungen:
frei Haus
5,00 EUR Verpackungskosten je Schreibtisch
Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist Soest.
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

Zahlungsbedingungen:
2 % Skonto innerhalb 10 Tage, 30 Tage Ziel

Lieferzeit:
10 Tage nach Auftragseingang

Aufgaben:

 1. Erstellen Sie mit Datum vom 17. 10. 20 . . ein verbindliches Angebot für die Business-Expert 
GmbH über die angefragten 100 e-Desks!

 2. 2.1 Finden Sie eine Formulierung, die aus einem verbindlichen ein unverbindliches Ange-
bot macht!

2.2 Nennen Sie einen Grund, warum ein Unternehmen ein unverbindliches Angebot ab-
geben könnte!

 3. 3.1 Die Lieferung der Schreibtische erfolgt laut Angebot unter Eigentumsvorbehalt. Erläu-
tern Sie den einfachen Eigentumsvorbehalt!

3.2 Finden Sie eine Formulierung, die deutlich macht, dass das Angebot einen verlänger-
ten Eigentumsvorbehalt beinhaltet!

 4. 4.1 Erläutern Sie die Lieferungsbedingung „frei Haus“!
4.2 Im Angebot wird der Gerichtsstand Soest für beide Teile festgelegt. Erklären Sie die 

Bedeutung dieser Festlegung für die Soester Büromöbel AG!

 5. Nennen Sie drei Tätigkeiten, die vor einer Angebotserstellung erforderlich sind, wenn ein 
neuer Kunde einen umfangreichen Auftrag erteilt!
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61 Julia Schulze, Sachbearbeiterin in der Verkaufsabteilung der Heinrich KG, soll 
zu der folgenden Anfrage der Modern Furnitures Ltd. ein Angebot auf Englisch 
verfassen:

Modern Furnitures Ltd.
38 High Street ∙ Birmingham ∙ B4 7SL UK

Tel. no. +44 121 631 4683
Fax no. +44 121 633 4600

E-mail ¡nfo@modernfurnitures.com

Our ref. cm

11 April 20 . .

Heinrich KG

Büromöbel und Zubehör

Rahlstedter Str. 144

22143 HAMBURG

GERMANY

Dear Sir or Madam

Conference Table „Office Perfect 32“ – Enquiry no. 874290

We saw your conference table „office perfect 32“ on your website and would be very interested in including this 
item in our sales programme.

Therefore, we would kindly ask you to quote us your best price for 100 conference tables of this type. Please also 
let us know your terms of payment and delivery.

We look forward to receiving your quotation in due course.

Yours faithfully

Modern Furnitures Ltd.

Charles Miller
Charles Miller

Purchasing Department


